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Liebe Leserinnen und Leser,

ein T-Shirt, das wir für fünf Euro kaufen können, ist nicht billig. Denn es pro-

duziert Kosten, die der Preis nicht abbildet. Arbeiter*innen schuften für einen 

Hungerlohn unter unmenschlichen Bedingungen. Die Modeindustrie ist die 

zweitgrößte Verschmutzerin von lokalen Frischwasser-Vorräten. Und auch 

ihre Klimabilanz ist ein Desaster: Sie produziert mehr CO2 als Flugverkehr und 

Schifffahrt zusammen.

Dieses Beispiel zeigt die Absurdität, die internationaler Handel annehmen 

kann. Wir konsumieren immer billiger und immer mehr auf Kosten der Le-

bensbedingungen anderer. Doch statt nur an die Verbraucher*innen hier-

zulande zu appellieren, müssen wir das Welthandelssystem umbauen. Der 

Welthandel und auch bilaterale Handelsabkommen müssen raus aus der Logik 

eines globalen Wirtschaftssystems, das Ungleichheiten zementiert und den 

Klimawandel anheizt. Der Welthandel braucht Regeln, die allen am Handel 

beteiligten Akteur*innen eine gute Lebensweise ermöglicht. Er muss eine 

nachhaltige, gerechte globale Entwicklung ermöglichen. Und Handelspolitik 

muss die planetaren Grenzen achten und zur Eindämmung der Klimakatas-

trophe beitragen. 

In dieser Broschüre möchte ich eine Möglichkeit aufzeigen, wie wir auf euro-

päischer Ebene einen wichtigen Schritt in diese Richtung gehen können. Ein 

Lieferkettengesetz nimmt Unternehmen in die Pflicht, entlang ihrer gesamten 

Produktions- und Lieferketten Menschenrechts- und Sozialstandards zu ga-

rantieren. Bisher exportiert die EU ihren ökologischen Fußabdruck. Mit einem 

Lieferkettengesetz können wir den Spieß umdrehen und globale Umwelt- und 

Sozialstandards nach vorne bringen. Dafür setze ich mich im Europäischen 

Parlament ein.

Viel Freude bei der Lektüre!

Anna Cavazzini

VORWORT
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Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten ge-

boren – so die Vision der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte. Doch in der Realität bestimmen allzu oft strukturelle Un-

gleichheiten und Machtverhältnisse, wer tatsächlich ein Leben 

in Würde führen kann, drängen Menschen in Ausbeutungs- und 

Abhängigkeitsverhältnisse. Wir in Europa stillen unsere Konsum-

gier mit immer mehr und immer billigeren Produkten, die oft aus 

dem Globalen Süden importiert werden. 

Den wahren Preis für diese Produkte – von weitreichender Um-

weltverschmutzung und der Zerstörung von Ökosystemen bis 

zu schweren Arbeitsrechtsverletzungen – zahlen dabei andere. 

Auch globale Krisen wie Klimawandel und massenhaftes Arten-

sterben, die durch unkontrollierten Freihandel und ungebremstes 

Wirtschaftswachstum verursacht werden, treffen den globalen 

Süden am schlimmsten. Gleichzeitig profitieren europäische Un-

ternehmen vom Export von so unterschiedlichen Produkten wie 

Waffen, Überwachungssoftware und Pestiziden, durch die an-

MENSCHENRECHTLICHE 
PFLICHTEN FÜR  
UNTERNEHMEN  

- EIN EUROPÄISCHER ANSATZ
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dernorts in massivem Ausmaß Menschen zu Schaden kommen.

Unternehmen besitzen im globalen wirtschaftlichen System viel 

Macht. Daher kommen sie oft unbehelligt davon, wenn sie Profit 

über die Achtung der Menschenrechte stellen. Die davon Be-

troffenen – seien es Arbeitnehmer*innen, Betroffene von Um-

weltverschmutzung, Klimawandel und Kriegsverbrechen oder 

Verbraucher*innen – haben kaum Möglichkeiten, sich zur Wehr 

zu setzen.

Solchen Machtungleichgewichten kann die Gesellschaft durch 

gesetzliche Regelungen entgegenwirken. Der Europäischen Uni-

on als globale Wirtschaftsmacht und Friedensnobelpreisträgerin, 

die sich Menschenwürde und Menschenrechte verpflichtet fühlt, 

kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Derzeit ist sie 

noch weit davon entfernt, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
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Frauen arbeiten in einer  
Textilfabrik in Ostchina

DAS TÄGLICHE  
GESCHÄFT MIT  
DER AUSBEUTUNG
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Todschick – Arbeitsrechte und  
Verantwortungslosigkeit

Hungerlöhne, extrem lange Arbeitszeiten, gravierende Sicher-

heitsmängel an Fabrikgebäuden, kaum Schutz vor giftigen Che-

mikalien, sexuelle Belästigung und die gezielte Einschüchterung 

und Verfolgung bis hin zur Ermordung mutiger Menschen, die 

sich dagegen wehren – das ist noch immer die bittere Realität 

in der globalen Textilindustrie.1 Arbeiter*innen vor allem im Glo-

balen Süden bezahlen mit ihrer Gesundheit, ihrer Würde, sogar 

ihrem Leben für billige Mode, die vor allem im Globalen Norden 

verkauft wird.

Nachdem 2012 und 2013 mehrere Fabrikeinstürze und -brände 

in Bangladesch und Pakistan tausende Textilarbeiter*innen tö-

teten, rückte das Thema vorübergehend in den Fokus auch der 

europäischen Öffentlichkeit. Und tatsächlich sah es zum Bei-

spiel in Bangladesch kurzzeitig so aus, als gäbe es Verbesse-

rungen: Gewerkschaftsaktivitäten stiegen an, die Regierung 

erhöhte den Mindestlohn und zahlreiche große Marken ver-

pflichteten sich im „Bangladesh Accord for Fire and Building 

Safety“, ihre Zuliefererfabriken regelmäßig überprüfen zu lassen.2

Doch die Erfolge waren von kurzer Dauer. Die Lohnerhöhungen 

sind inzwischen von der Inflation mehr als aufgefressen. Nach 

friedlichen Streiks im Dezember 2016 kam es zu einer Entlas-

sungswelle, zahlreichen Festnahmen und die Büros von Gewerk-

schaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen wurden ge-
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schlossen – seitdem sind auch gewerkschaftliche Aktivitäten im 

Land wieder deutlich zurückgegangen.3 Auch der Bangladesh 

Accord steht kurz vor dem Aus.4 Und Bangladesch ist keine  

Ausnahme. Beispielsweise kommt eine im Juni 2019 publizier-

te Studie der Clean Clothes Campaign nach der Befragung  

von zwanzig großen Marken zu dem Ergebnis, keine einzige  

davon könne glaubhaft machen, dass die Näher*innen in ihren 

Zulieferfabriken einen existenzsichernden Lohn erhalten.5

Trotz dieser offensichtlichen Menschenrechtsverstöße ist es 

ausgesprochen schwierig, Unternehmen rechtlich zur Verant-

wortung zu ziehen. Infolge eines Brands mit mehr als 250 Toten  

in der pakistanischen Fabrik Ali Enterprises, die hauptsächlich für  

das deutsche Unternehmen KiK produzierte, erhoben vier Betrof-

fene Klage gegen KiK vor einem deutschen Gericht. Das Unterneh-

men sei für den mangelnden Brandschutz in der Fabrik mitverant-
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Gebäudeeinsturz in Sabhar, 2013 
Im Gebäude waren mehrere  
Textilfirmen untergebracht

wortlich. Die Klage wurde schließlich vom Landgericht Dortmund 

wegen Verjährung abgewiesen. Ob dies gerechtfertigt war, ist 

juristisch umstritten, aber es verdeutlicht die Schwierigkeiten,  

die Betroffene überwinden müssen, denn Verjährungsfristen  

sind auf transnationale, faktisch wie juristisch komplex Fälle wie 

diesen – und zahlreiche andere – kaum zugeschnitten. 

Und in der Frage der Verantwortung KiKs war und ist die Rechts-

lage unklar. Obwohl große Textilunternehmen über ihre Preis- und 

Fristpolitik erheblichen Einfluss auf die Bedingungen in ihren Zu-

liefererfabriken ausüben können, ist ihre rechtliche Verantwor-

tung für diese Bedingungen juristisch oft schwer festzumachen. 

Wäre die Rechtslage eindeutiger gewesen, hätten die Betroffenen 

es auch leichter gehabt, früher Klage zu erheben und dadurch 

die Verjährung zu vermeiden.6
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Der Verlust des Regenwaldes  
– Profit aus purer Zerstörung

Regenwälder sind ein essentieller Teil des weltweiten Ökosys-

tems. Ihre Zerstörung befeuert Klimakrise, Artensterben und 

Menschenrechtsverletzungen an der lokalen Bevölkerung, ins-

besondere an indigenen Gruppen. Dennoch wird von Indonesien 

bis Brasilien Wald abgeholzt, zum Teil mit schwer kontrollierba-

ren Brandrodungen, die neben der Vernichtung des Waldes auch 

starke Luftverschmutzung hervorrufen.

Klimakrise und Artensterben haben massive Folgen für weite 

Teile der Weltbevölkerung. Die Auswirkungen auf die gesamte 

Bandbreite der Menschenrechte sind offensichtlich und werden 

inzwischen auch von hochrangigen UN-Institutionen deutlich be-

nannt.7 Die Wissenschaft ist sich einig, dass tiefgreifende Verän-

derungen auf allen Ebenen notwendig sind, um das Erreichen von 

Kipppunkten und damit noch katastrophaleren, unumkehrbaren 

Folgen zu verhindern.8

Insbesondere Rinderhaltung, Palmölplantagen, Papier- und 

Zellstoffherstellung sowie Sojaanbau (hauptsächlich als Futter-

mittel) sind für das Verschwinden der grünen Lunge der Erde 

verantwortlich.9 Einer Studie der EU-Kommission zufolge ste-
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hen über 30 Prozent der globalen Entwaldung in Verbindung 

mit Produkten, die in Europa gehandelt oder konsumiert werden.10 
Greenpeace hat Anfang 2019 50 große Unternehmen zu ihren Ak-

tivitäten gegen Entwaldung in ihrer Lieferkette befragt und kam 

zu dem Ergebnis, dass kein einziges davon sich ernsthaft bemüht, 

seine Lieferkette rodungsfrei zu halten.11 Selbst auf die deutliche 

Zuspitzung der Situation in Brasilien unter Präsident Jair Bolso-

naro reagieren viele Unternehmen kaum. Fast-Food-Ketten wie 

McDonald‘s, Burger King oder Kentucky Fried Chicken könnten 

ihre Marktmacht im Rindfleisch- und Sojasektor nutzen, äußern 

sich aber nicht – und planen weiterhin die Erschließung neuer 

Märkte, obwohl längst klar ist, dass der globale Fleischkonsum 

deutlich zurückgehen muss, um einen lebenswerten Planeten 

zu erhalten.12

Trotz des überwältigenden Ausmaßes des Problems ist es hier 

noch schwieriger als beispielsweise im Textilbereich, Unterneh-

men juristisch verantwortlich zu machen. Denn die Zusammen-

hänge sind komplex, die Schäden vielfältig und der juristisch er-

forderliche Nachweis von Kausalität zwischen einem bestimmten 

Verhalten und einem konkreten Schaden nur schwer zu erbringen.

30%
Entwaldung
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Regenwald wird abgeholzt, 
um Platz für Palmöl- und  

Gummiplantagen zu schaffen.



14

Panel on Busines and  
Human Rights Action Plans

EXISTIERENDE  
LÖSUNGSANSÄTZE
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Menschenrechtliche  
Sorgfaltspflichten  
- ein unverbindlicher Goldstandard

Wo stehen wir also bei der Einhegung solchen Unternehmensun-

rechts? Versuche, Unternehmenshandeln mit Menschenrechten 

in Einklang zu bringen, sind zahlreich, divers und reichen weit zu-

rück. Ihnen ist gemeinsam, dass keiner davon bisher umfassend 

und wirksam Abhilfe schaffen konnte.

Nach zahlreichen gescheiterten Initiativen, menschenrechtliche 

Pflichten von Unternehmen international zu verankern, wurden 

2011 vom UN-Menschenrechtsrat die UN-Leitprinzipien für Wirt-

schaft und Menschenrechte verabschiedet und im selben Jahr 

fast wörtlich in die überarbeiteten OECD-Leitlinien für Multina-

tionale Unternehmen übernommen. Auf internationaler Ebene 

gelten diese Prinzipien derzeit als weithin akzeptierter Goldstan-

dard, an dem andere Initiativen sich messen müssen – obwohl 

sie freiwillig sind und bisher kaum umgesetzt werden.13
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Inhaltlich basieren die UN-Leitprinzipien (UNLP) auf drei Säulen:

Die Pflicht der Staaten, Menschenrechte (vor ihrer Ver-

letzung durch Unternehmen) zu schützen.

Die Pflicht von Unternehmen, in ihrem Handeln die 

Menschenrechte zu achten, indem sogenannte „men-

schenrechtliche Sorgfaltspflichten“ eingehalten wer-

den. Diese Pflicht ist sehr umfassend, sie beinhaltet 

zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in der Lieferkette 

ebenso wie Umweltauswirkungen des Produktionspro-

zesses oder Schäden, die durch die Verwendung der 

Produkte entstehen, soweit diese vorhersehbar sind 

(z.B. der Verkauf von Waffen an Akteure, denen plausi-

bel Kriegsverbrechen vorgeworfen werden).

Die gemeinsame Pflicht von Staaten und Unternehmen, 

Betroffenen den Zugang zu effektiven, gerichtlichen 

und außergerichtlichen Abhilfemaßnahmen zu ermög-

lichen.
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Von Unternehmen sowie im Rahmen sogenannter Multistakehol-

der-Initiativen, in denen Unternehmen mit anderen Akteuren wie 

Nichtregierungsorganisationen, Arbeitnehmervertretungen und 

Staaten zusammen arbeiten, gibt es sowohl auf internationaler 

als auch auf nationaler Ebene unzählige freiwillige Initiativen, in 

denen Unternehmen Selbstverpflichtungen eingehen und bei der 

Umsetzung Unterstützung erhalten sollen.

Die Verbindlichkeit dieser Initiativen variiert. So gibt es zum Bei-

spiel beim Global Compact, dem knapp 10.000 Unternehmen an-

gehören, zwar eine Berichtspflicht, allerdings keine Mindestziele 

oder auch nur eine unabhängige Überprüfung der Berichte auf 

Richtigkeit. Lediglich wer gar nicht berichtet, kann ausgeschlos-

sen werden. Im Textilbündnis, das als Reaktion auf die zahlreichen 

Toten in pakistanischen und bangladeschischen Textilfabriken 

in den Jahren 2012 und 2013 von Entwicklungsminister Müller 

ins Leben gerufen wurde, gibt es immerhin einige verpflichtende 

Ziele und eine externe Überprüfung der Berichte. Trotzdem  ist 

es aber oft schwer nachvollziehbar, ob sich die Situation in den 

Fabriken tatsächlich verbessert.14

Aber auch bei den Initiativen mit etwas strikteren Regeln bleibt 

die Teilnahme freiwillig. Unternehmen können also den Bünd-

nissen fernbleiben oder austreten, wenn ihnen die Ziele zu an-

spruchsvoll werden. Dies ist im Textilbündnis geschehen: Als 

Unternehmens- und  
Multistakeholder-Initiativen
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Gesetzliche Lösungen in  
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten

2018 zum ersten Mal verbindliche Ziele formuliert wurden und 

die Veröffentlichung der Maßnahmenpläne verpflichtend wurde, 

erfolgte eine regelrechte Austrittswelle.15 Daher können solche 

Initiativen aus Sicht der Grünen nur dann sinnvoll sein, wenn sie 

als Ergänzung zu gesetzlich verbindlichen Vorgaben für alle ein-

gesetzt werden und wenn wirkungsvolle Sanktionsmöglichkeiten 

zur Verfügung stehen.16

Einige Staaten, in- und außerhalb der EU, haben bereits Schritte 

über die Freiwilligkeit hinaus unternommen und verbindliche Vor-

gaben zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten geschaffen.

Am umfangreichsten ist das 2017 in Kraft getretene französische 

„Loi de Vigilance“. Nach diesem Gesetz müssen große franzö-

sische Unternehmen jährlich einen Sorgfaltspflichtenplan ver-

öffentlichen, der sowohl ihre eigenen Tätigkeiten als auch ihre 

Tochterunternehmen und Zulieferer auf menschenrechtliche Ri-

siken hin überprüft und Maßnahmen dagegen vorsieht. Kommt es 

zu Schäden, die durch eine angemessene Erfüllung der Sorgfalts-

pflicht zu verhindern gewesen wären, so haften die Unternehmen 

für diese Schäden.17

Das Vereinigte Königreich und die Niederlande haben jeweils Ge-

setze verabschiedet, die Sorgfaltspflichten für bestimmte Arten 
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von Menschenrechtsverletzungen vorsehen, namentlich moderne 

Sklaverei bzw. Kinderarbeit.18 Eine Haftung ist hier aber nicht vor-

gesehen.

In Deutschland versucht die Bundesregierung bisher, eine ge-

setzliche Regelung zu umgehen. Der Koalitionsvertrag und der 

Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte sehen 

ein solches Gesetz vor, falls bis 2020 nicht die Hälfte der großen 

deutschen Unternehmen freiwillig die in den UNLP  vorgesehe-

nen Sorgfaltspflichten umsetzt.19 Das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat auch im 

Januar 2019 bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, die Grünen 

drängen zusammen mit der Zivilgesellschaft seit Jahren darauf. 

Der nun begonnene Monitoring-Prozess, der den Umsetzungs-

stand der UNLP untersuchen soll und auf dessen Basis über ein 

Gesetz entschieden werden soll, wird allerdings von Nichtregie-

rungsorganisationen, Verbänden und Gewerkschaften scharf 

kritisiert: Die Methodik biete „keine glaubwürdige, unabhängige 

und wissenschaftlich fundierte Grundlage“, da sie es erlaube, den 

Anteil der „Erfüller“ künstlich hochzurechnen.20

Prozesse auf europäischer Ebene

Auch auf europäischer Ebene gibt es bereits erste Ansätze zur 

Regulierung von Unternehmen.

Die „Parliamentary Working Group on Responsible Business 

Conduct“, ein Zusammenschluss am Thema interessierter Ab-
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geordneter des Europaparlaments, hat einen eigenen Aktionsplan 

erstellt, in dem sie die Kommission zu einer Reihe konkreter Maß-

nahmen auffordert (vgl. unten). Auf Aufforderung des Parlaments 

hat die EU-Kommission Anfang 2019 eine Studie zu existierenden 

Modellen für verbindliche Sorgfaltspflichten in Auftrag gegeben.21

In ihren bisherigen Aktivitäten setzt die Kommission vor allem 

auf sektor- und problemspezifische Regelungen sowie Trans-

parenzpflichten.

So werden in der Holzhandelsverordnung22 und in der Konflikt-

mineralienverordnung23 Importeuren der jeweiligen Produkte ge-

wisse Sorgfaltspflichten auferlegt. Diese beschränken sich aber 

auf sehr spezifische Probleme, sie umfassen nicht die gesamte 

Bandbreite der Menschenrechte. Beide Verordnungen verpflich-

ten die Mitgliedsstaaten, die Einhaltung dieser Sorgfaltspflichten 

zu kontrollieren, Kontrollmöglichkeiten für Betroffene von Verstö-

ßen oder eine Haftung für dadurch entstehende Schäden sind 

aber nicht enthalten.

Mit der CSR-Richtlinie* werden große Unternehmen verpflichtet, 

jährliche nicht-finanzielle Erklärungen zu veröffentlichen, die un-

ter anderem Angaben zu ihrem Umgang mit Menschenrechtsver-

letzungen und Umweltverschmutzung beinhalten. Die Richtlinie 

beinhaltet aber keinerlei Mindeststandards oder gar Haftbarkeit.24

*„Corporate Social Responsibility“ bedeutet die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
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WIESO EINE  
EUROPÄISCHE  
LÖSUNG?
Wenn es schon so viele verschiedene Lösungsansätze und lau-

fende Prozesse gibt – wieso ist dann noch eine Regelung auf 

europäischer Ebene erforderlich?

Die zahlreichen unverbindlichen Richtlinien und freiwilligen Initia-

tiven sind offensichtlich nicht ausreichend. So kann zum Beispiel 

der Global Compact trotz seines fast zwanzigjährigen Bestehens 

keine spürbaren strukturellen Verbesserungen vorweisen. Bei-

spielsweise gibt es nach Angaben der Internationalen Arbeits-

organisation noch immer 16 Millionen Menschen in moderner 

Sklaverei allein im Privatsektor.25 Auch Umwelt- und Klimaschä-

den verschlimmern sich weltweit immer weiter.

Dass herkömmliche Gesetze wie das Deliktsrecht die UNLP weder 

in Bezug auf die Pflichten der Unternehmen noch auf den Zu-

gang zu Abhilfe abbilden, verdeutlichen die oben beschriebenen 

Beispiele der Missstände in der Textilindustrie und des globalen 

Waldverlusts. Denn unter den UNLP ist es eindeutig, dass zum 

Beispiel KiK die Fabrik Ali Enterprises in Bangladesh effektiver 

auf wirksamen Brandschutz hin hätte kontrollieren müssen. Und 

ernst zu nehmende menschenrechtliche Sorgfaltspflichtenpro-

zesse müssten angesichts des Ausmaßes von Klimakrise und 
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Artensterben dazu führen, dass Unternehmen wirksame Maß-

nahmen gegen Rodungen für die Herstellung ihrer Produkte 

ergreifen. Unternehmen wären nach den UNLP außerdem ver-

pflichtet, Betroffene zu entschädigen. Es ist nicht abzusehen, 

dass die Mehrheit der Unternehmen oder Staaten den freiwilligen 

UNLP in näherer Zukunft Folge leisten wird.

Aber auch die bisherigen spezifischeren gesetzlichen Regelungen 

sind unzureichend. Die thematisch beschränkten Ansätze wie der 

UK Modern Slavery Act, das niederländische Kinderarbeitsgesetz, 

die Holzhandels- und Konfliktmineralienverordnung verkennen den 

systematischen Charakter des Problems und lassen viele Lücken.

Gesetzliche Regelungen in den Mitgliedsstaaten wie das „Loi de 

Vigilance“ in Frankreich sind ein wichtiger Bestandteil einer Lö-

sung. Sie wären noch wirkungsvoller, wenn es zusätzlich eine 

umfassende Regelung auf europäischer Ebene gäbe. Denn die EU 

als Ganzes verfügt über deutlich mehr Marktmacht, eine EU-Re-

gelung wäre damit effektiver. Zudem verhindert eine einheitliche 

Regelung, dass Unternehmen ihren Hauptsitz in Mitgliedsstaa-

ten ohne entsprechende Gesetze verlegen und den Binnenmarkt 

nutzen, um dennoch in der ganzen EU Geschäfte zu machen.

Außerdem gibt es derzeit eine signifikante rechtliche Schwierig-

keit für Mitgliedsstaaten, die Sorgfaltspflichtengesetze erlassen 

wollen: Von der EU ist in der sogenannten Rom-II-Verordnung 

vorgeschrieben, dass für zivilrechtliche Klagen das Recht des 

Ortes anzuwenden ist, in dem der Schaden aufgetreten ist. Das 

bedeutet zum Beispiel im Fall von KiK, dass pakistanisches Recht 
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John Ruggie at Press  
Conference on Business 

and Human Rights

angewandt wird. Möchte Deutschland also ein Sorgfaltspflichten-

gesetz erlassen, muss es auf komplexe Ausnahmeregelungen 

in der Rom II-Verordnung zurückgreifen, damit dieses Gesetz in 

den relevanten Fällen überhaupt zur Anwendung kommt. Die EU 

kann es also in dieser Hinsicht den Mitgliedsstaaten deutlich er-

leichtern, überhaupt tätig zu werden.

Zahlreiche Investoren26 und Unternehmen27 wünschen sich eine 

klare, einheitliche und auch für ihre Konkurrenz verbindliche 

Regelung. Mit einer solchen Regelung wäre sichergestellt, dass 

Unternehmen durch menschenrechtskonformes Verhalten keinen 

Wettbewerbsnachteil erfahren. Eine EU-einheitliche Regelung er-

spart den Unternehmen außerdem den bürokratischen Aufwand, 

der mit Einzelregelungen aller Mitgliedstaaten verbunden ist.
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*

Die vorhergehende Analyse zeigt: Es braucht eine Regelung, die 

sowohl thematisch als auch vom Geltungsbereich her umfassend 

ist. Die Europäische Union ist aufgrund ihrer Marktmacht, ihrer 

politischen Kompetenzen und der engen wirtschaftlichen Ver-

flechtung ihrer Mitgliedsstaaten in einer hervorragenden Posi-

tion, um diese Regelungen zu schaffen und damit ihrem eigenen 

Anspruch als globale Vorreiterin in Sachen Menschenrechte ein 

Stück näher zu kommen.28

Der Vergleich der oben beschriebenen existierenden Ansätze er-

laubt es, aus ihren jeweiligen Stärken und Schwächen zu lernen. 

Die „European Coalition for Corporate Justice“, ein Dachverband 

europäischer zivilgesellschaftlicher Organisationen im Bereich 

Wirtschaft und Menschenrechte, hat Kriterien erarbeitet, welche 

Mindeststandards eine europäische Regelung erfüllen sollte:29

Die Regelung sollte die gesamte Bandbreite der im interna-

tionalen Recht verankerten Menschenrechte und Umwelt-

standards umfassen, insbesondere auch die Rechte äußerst 

vulnerabler Gruppen wie indigene Völker, Migrant*innen, 

Frauen oder Kinder.

ECKPUNKTE EINER  
EUROPÄISCHEN  
LÖSUNG
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*

*

*

*

* Es müssen alle großen Unternehmen erfasst sein, deren Sitz, 

Hauptquartier oder hauptsächliche Aktivitäten in der EU lie-

gen. Zudem sollen auch kleine und mittlere Unternehmen 

umfasst werden, deren Aktivitäten besondere menschen- 

oder umweltrechtliche Risiken bergen.

Unternehmen müssen verpflichtet werden, Sorgfaltspro-

zesse für ihre eigenen Aktivitäten (inklusive die ihrer Toch-

terunternehmen) sowie ihre Lieferkette durchzuführen und 

darüber zu berichten.

Diese Sorgfaltsprozesse sollen den Standards der UN-Leit-

prinzipien entsprechen. Das bedeutet, dass Unternehmen 

die Pflicht zur Identifikation und Behebung von Risiken be-

ziehungsweise Wiedergutmachung schon eingetretener 

Schäden haben. 

Zudem muss die Regulierung mit robusten Durchsetzungs-

mechanismen ausgestattet sein. Dies heißt zuerst, dass 

zivilrechtliche Haftbarkeit von Unternehmen für Schäden 

hergestellt werden muss, die durch ihre Aktivitäten oder 

die Aktivitäten einer von ihnen faktisch kontrollierten Enti-

tät entstehen.

Nach dem Prinzip der Beweislastumkehr sollte es an den Un-

ternehmen sein, zu zeigen, dass sie ihre Sorgfaltspflichten 

eingehalten haben, um von der Haftung befreit zu werden 

– und nicht an den Betroffenen, zu zeigen, dass die Pflichten 

nicht erfüllt wurden.
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*
*

Unternehmen müssen auch verpflichtet werden, relevante 

Informationen auf richterliche Anordnung offenzulegen.

Betroffenen muss der Rechtsweg eröffnet werden – dazu 

muss unter anderem sichergestellt werden, dass das inter-

nationale Privatrecht die Anwendung der Norm nicht verhin-

dert. Da für das internationale Privatrecht die Kompetenz bei 

der EU liegt, ist dieser Punkt für eine Regelung auf EU-Ebene 

besonders relevant.

Das französische „Loi de Vigilance“ dient als Vorbild für einen 

zusätzlichen Durchsetzungsmechanismus: Hier hat eine große 

Bandbreite an Akteuren, inklusive zivilgesellschaftlicher Organi-

sationen, das Recht, den Verdacht auf Nichteinhaltung der Sorg-

faltspflichten zur Anzeige zu bringen. Ein*e Richter*in kann dann 

ein Zwangsgeld anordnen. Dies stärkt insbesondere die präventi-

ve Wirkung des Gesetzes, da die Einhaltung eingefordert werden 

kann, noch bevor Schaden entsteht.

Die „Parliamentary Working Group for Responsible Business Con-

duct“ des Europäischen Parlaments hat zudem in ihrem Schat-

ten-Aktionsplan weitere Maßnahmen zusammengefasst, die eine 

Sorgfaltspflichten Regelung begleiten und ergänzen sollten.30
Dies sind zum einen formale Maßnahmen, wie die Schaffung von 

klaren Zuständigkeiten, Transparenz und Kapazitäten für Moni-

toring und Evaluation. Zum anderen handelt es sich um weiter-

gehende substantielle Maßnahmen:
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*

*
*

*
*

*

Die Herstellung von Politikkohärenz ist außerordentlich wich-

tig. Handels- und Investitionsverträge müssen menschen-

rechtskonform gestaltet sein. Bei Entscheidungen über öf-

fentliche Beschaffung, die Tätigkeiten von Unternehmen in 

öffentlicher Hand und Außenhandelsförderung müssen die 

EU und die Mitgliedsstaaten selbst Sorgfaltsprozesse an-

wenden.

Berichtspflichten für Unternehmen müssen verstärkt werden.

Die EU muss wirksame Maßnahmen zum Schutz von Men-

schenrechtsverteidigern ergreifen und ihnen Mitgestal-

tungsmöglichkeiten geben.

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen brauchen bei 

der Implementierung ihrer Sorgfaltsprozesse Unterstützung.

Von Menschenrechtsverstößen durch Unternehmen sind oft 

große Gruppen betroffen – daher muss sichergestellt wer-

den, dass in allen EU-Mitgliedsstaaten angemessene Ver-

fahren für Sammelklagen vorhanden sind.

Zudem brauchen Betroffene Zugang zu Prozesskostenhilfe, 

hierfür sollte die EU einen eigenen Fond einrichten.
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Verbindliche, umfassende und einklagbare Sorgfaltspflichten 

im Zusammenhang mit der Priorisierung von Menschenrechten 

und Umweltschutz auch in anderen wirtschaftspolitischen 

Entscheidungen – etwa der Gestaltung von Handels- und In-

vestitionsabkommen oder von Instrumenten zur Außenwirt-

schaftsförderung – sind ein Mindeststandard, um die Vision der 
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glaubwürdig zu machen. Verschiedene Gremien der Vereinten 

Nationen haben dies bereits erkannt und die Mitgliedsstaaten 

ausdrücklich aufgefordert, Unternehmen stärker zu regulieren.31 
Es gibt keinen Grund für die EU, sich von dieser Forderung nicht 

ebenfalls angesprochen zu fühlen und ihren Teil dazu zu tun, die 

globale Ausbeutung zu beenden.
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